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[1] Das hier besprochene Sammelwerk mit seinen 16 Beiträgen bedürfte aufgrund seines Titels
keiner zusätzlichen Leseempfehlung: Vollzugstauglichkeit ist legistische Aufgabe und Heraus-
forderung, im Wesentlichen aber Bedingung für die Wirksamkeit der Rechtssetzung in allen de-
mokratisch fundierten Mehrebenensystemen. Allein deshalb lohnt sich der Blick in das Buch,
das aus Anlass einer Tagung im Oktober 2022 an der Deutschen Universität für Verwaltungswis-
senschaften Speyer entstanden ist und frägt: «Wie kann im Rahmen von Ansätzen der besseren
Rechtssetzung bereits in der ex ante-Perspektive die Vollzugsfähigkeit von Recht insbesondere
auch auf nachgeordneten Ebenen besser adressiert werden?»

[2] In der Schweiz ist der Sammelband, soweit ersichtlich, erst in den swisscovery-Bibliotheken
zur Kenntnis genommenworden. Er ist damit immerhin über seine bibliothekarischenMetadaten
mit kurzer Inhaltsangabe und Inhaltsverzeichnis schnell erreich- und auf verschiedene Weise,
auch mit Künstlicher Intelligenz (KI), gewinnbringend auswertbar.

[3] Eine humoristisch gestimmte KI beschreibt den Inhalt des Bands als

«ein Gruppenfoto aller Leute, die in der Gesetzgebung schon einmal gedacht haben:
Das ist eine super Idee – und später im Vollzug festgestellt haben: . . . super Idee, aber wer
soll das jetzt wie machen?»

[4] Satirisch gestimmt meint die KI:

«Der Band ist die Chronik eines permanenten Missverständnisses zwischen wir woll-
ten doch nur und wir müssen aber. Und gerade deshalb ist er so nützlich: Er zeigt,
dass vollzugstaugliche Rechtsetzung nicht nur ein Textproblem ist, sondern ein Über-
setzungs-, Koordinations- und Realitätskontaktproblem – also im Grunde: Verwal-
tung in freier Wildbahn.»

[5] Und ab hier wird es ernst! Wie ernst, daran erinnert eindrücklich Ann Vogel in ihrem Beitrag
«Akzeptanz, Erreichbarkeit und Vollzugsfähigkeit des Rechts» (345–383), wenn sie die Gewalt
an Sicherheitsdiensten und Politikerinnen in den Zusammenhang mit Sprach-, Vermittlungs-
und Akzeptanzproblemen der Rechts- und Verwaltungssprache stellt und auf die Bedeutung
einer adressatengerechten, auch die Emotionen berücksichtigende Begründung von Rechtsent-
scheidungen für die Akzeptanz hinweist. Ebenfalls von enttäuschten Erwartungen als Impact
des Verwaltungsvollzugs handelt der Beitrag von Jürgen Stember zum «Bürokratieabbau für die
Wirtschaft», der über sehr konkrete Ergebnisse einer Studie zur Schaffung einer unternehmens-
freundlichen Verwaltung im Bundesland Sachsen-Anhalt berichtet (235–275). Die Studie mit
ihren Handlungsempfehlungen in 6 Handlungsfeldern kann ohne weiteres als Blaupause für
gleichgelagerte Projekte zur wirtschaftlichen Standortförderung in Schweizer Kantonen angese-
hen werden. Sie zeigt, wie wichtig der Einbezug der Zielgruppe der Wirtschaft in die Erarbeitung
der Konzepte ist bzw., genereller, wie wichtig Vollzugswissen und Vollzugskönnen sind.

[6] Wissen und Können als Herausforderung und Bedingung für eine vollzugstaugliche Rechts-
setzung (als Politikoutput) adressieren sodann die auf die Ausbildung zielenden Berichte von
Thomas Sauerland/Ilka Klöckner undAnnette Zimmermann-Kreher/Simone Wunderle über
«Das Schwerpunktmodul Gesetzgebung und Gesetzgebungslehre des Studiengangs Master of
Public Administration der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung» (315–324) bzw.
über «Vollzugstaugliche Rechtssetzung als Gegenstand der grundständigen Bachelor-/Diplom-
studiengänge der Hochschulen für den öffentlichen Dienst» (325–343).
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[7] Speziell den Wissensherausforderungen in der Praxis gewidmet ist der Beitrag von Joachim

Beck «Zwischen evidence-based policy-making und policy-based evidence-making» zu den «Her-
ausforderungen des Impact Assessment Systems der Europäischen Kommission» (291–312). Fol-
gende Feststellung Beck’s gehört sinngemäss in jedes kantonale Handbuch über die Erstattung
von Vernehmlassungen an den Bund: «Die Herausforderung für die Verwaltungen der Mitglied-
staaten besteht darin, sich [. . . ] noch aktiver in die Konsultationsprozesse der EU-Kommission
einzubringen, um dem Gesichtspunkt der Vollzugsfähigkeit von EU-Recht als integralem Be-
standteil von Evidenz-basierter Politikentwicklung bereits in der ex ante Perspektive noch grös-
seres Gewicht beizumessen» (311).

[8] Ohne Kenntnis des Vollzugs auf der unteren Ebene kann auf der oberen Ebene keine vollzugs-
taugliche Rechtssetzung konzipiert und die Distanz zur Vollzugsebene nicht reduziert werden.
Zwei Ansätze, um diese «Distanz zur Vollzugsebene der Länder in der Gesetzesfolgenabschät-
zung des Bundes» zu reduzieren, skizzieren Christian Bauer/Christina Schuh in ihrem gleich-
lautenden Beitrag (183–196): Zum einen soll mit Ausbildung «ein Bewusstsein für das Erkennen
und Erfassen von Vollzugsproblemen geschaffen und das sozialwissenschaftliche Handwerk zur
Erhebung und Analyse der Vollzugssituation vermittelt werden» (188). Zum andern sprechen sie
sich für ein kontinuierliches und standardisiertes Vollzugsmonitoring zwischen Bund und Län-
dern zur Aufdeckung von Vollzugsproblemen aus (189, 194), mit dem Ziel, «die Vollzugsituation
dauerhaft im Blick halten und auf positive Signale [. . . ] oder negative Signale [. . . ] zeitnah [. . . ]
reagieren zu können» (195).

[9] Dass die obere Ebene die Vollzugsituation nicht kennt oder nicht ausreichend berücksichtigt,
benenntGisela Färber mit ihrem Beitragstitel als einen Teil der «Probleme der Vollzugstauglich-
keit von Bundesrecht» (29–46) und metaphorisch als «Vollzugsblindheit des Bundesrechts» (45).
Konkret problematisiert sie die «fehlerhafte Schätzung des Vollzugsaufwands», «fehlende Kennt-
nisse über Vollzugswege» und die «unzureichende Berücksichtigung der dezentralen Vollzugska-
pazitäten» (34, 38–43). Abhilfe verortet Färber u.a. in der Digitalisierung von Verwaltungspro-
zessen (44) und im vermehrten Einsatz von «verschränkt» zusammenarbeitenden Normenkon-
trollräten der verschiedenen Ebenen (45) – einem Thema, dem sich Gisela Meister-Scheufelen

in ihrem Beitrag «Instrumente der Qualitätssicherung Guter Rechtsetzung – Brücken zwischen
Wunsch und Wirklichkeit» speziell widmet (81–97).

[10] Wunsch und Wirklichkeit stimmen auch bei der politisch beliebten Deregulierung nur sel-
ten überein. Andreas Lenk zeigt dies in seinem Beitrag «Better Regulation im Genehmigungs-
verwaltungsrecht» (101–125) anhand der beiden Regulierungskonzepte der Bewilligungspflicht
und der vermeintlich deregulierenden Meldepflicht im Bau- und Gastgewerberecht. Anstatt Ver-
einfachung und Aufwandersparnis von Verwaltungsverfahren sei teilweise eine Verlagerung des
Behördenaufwands von der Bewilligung hin zur mehr präventiver Beratung und zu repressivem
Vollzug sowie von den Behörden auf die Bauwilligen bzw. Gewerbetreibenden festzustellen (123).

[11] Interessante Erkenntnisse zur Vollzugsituation vermittelt auch der Beitrag von Stefan

Zahradnik (159–180), der mit einem «mikroökonomischen Produktionsmodell als wissenschaft-
lichem Bezugsrahmen», so der Beitragstitel, Zielkonflikte «zwischen Vollzugstauglichkeit, Adres-
satenfreundlichkeit und Kosteneffizienz» ausmacht (169–170). Er veranschaulicht dies mit einem
Praxisbeispiel aus dem Steuerrecht und dem Vergleich der Wirkungen zwischen der elektroni-
schen Übermittlung und der papiergebundenen Abgabe der Steuererklärung auf Steuerbehörde
und steuerpflichtige Person (171–180).
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[12] Das Steuerrecht, als Vollzugsthema mit riesigem Mengengerüst, spielt auch im Beitrag von
Christoph Schmidt die zentrale Rolle, in dem er frägt: «Können Steuernormen in (Binär-)Code
abgebildet werden?» und die «Anforderungen und Potentiale einer ex-ante Perspektive der Bun-
desgesetzgebung zugunsten vollautomatisierter Rechtsanwendung» mit Hilfe eines klassischen
kommunikationstheoretischem Sender-Empfänger-Modells ausleuchtet (127–157). Als zentrale
kommunikative Herausforderung sieht er die «Aufrechterhaltung der Vollständigkeit und Rich-
tigkeit der zu übertragenden Nachricht» (149). Lösungen verortet er in der Suche nach akzeptier-
baren Möglichkeiten, die natürliche Sprache der Normtexte «durch streng formalisierte, compu-
terlesbare Sprache zu ersetzen» (151) und im Schliessen des «digitalen Rechtsetzungskreislaufes»
(151–153).

[13] Wie schwierig die Umsetzung von Strategien beziehungsweise der Gesetzesvollzug im Be-
reich der Digitalisierung gerade von kommunalen Verwaltungsleistungen ist, zeigen Felix

Neumann/Frank Hogrebe in ihrer «rechtlich-empirischen Analyse zur Vollzugstauglichkeit der
bestehenden Normen» des bundesdeutschen Onlinezugangsgesetzes (197–210). Sie weisen dabei
besonders auf Bedeutung und Grenzen von untergesetzlichen technischen Bestimmungen und
Normen hin, die «ein lückenloses Zusammenspiel von Recht und Technik» gewährleisten und
zum sogenannten «Technik-Recht-Kontinuum» (199 und 203–206) beitragen müssen.

[14] Wenn untergesetzliche Bestimmungen für den Vollzug bedeutsam sind, ist es folgerichtig,
dass Arne Pautsch/Volker M. Haug in ihrem Beitrag «Vollzugssteuerung durch Verwaltungs-
vorschriften – Eine Bund-Länder-Betrachtung» (15–28) auch dieses häufig verwendete Steue-
rungsinstrument der oberen Ebene beleuchten und, wenig überraschend, die mangelnde Ein-
bindung der eigentlichen Vollzugsebene in die Erlasskonzeption und fehlende Empirie über die
tatsächliche Wirkweise dieser Vorschriften konstatieren (15, 23–26).

[15] Von den Steuerungsinstrumenten der obere Ebene handeln ebenso der Beitrag von
Christoph J. Schewe/Thomas Blome, die den «Konditionalitätsmechanismus» der EU als mone-
täres Sanktionsmittel gegenüber renitenten Mitgliedstaaten als «zahnlosen Tiger» näher beleuch-
ten (273–289), und der Beitrag von Jochen Beutel über den «Anwendungsvorrang des Rechts der
Europäischen Union» als rechtlichem Vereinheitlichungsmittel mit «(ungelösten) Folgefragen in
der Verwaltungspraxis» (213–233).

[16] Zu einem Perspektivwechsel, diesmal von der oberen auf die rechtsetzende untere Ebene,
lädt der Beitrag «Vollzugstaugliche Umsetzung vonUnionsrecht: VomErkennen von Spielräumen
und ihren Grenzen» von Ulrich Stelkens ein (47– 79). Der Beitrag handelt vom «Verkennen der
Reichweite» (59 f.) beziehungsweise von der «Unter- oder Überschätzung» (66) beziehungsweise
vom «Fehlverständnis» der umzusetzenden übergeordneten Vorgaben (68–75) und dem damit
verbundenen Risiko, vollzugsuntaugliche Umsetzungsgesetzgebung zu schaffen. Der Beitrag ge-
hört damit, auch wenn er «keine einfachen Lösungen» (75) anbietet, zur Pflichtlektüre all jener,
welche auf kantonaler Ebene die «politisch fremdbestimmte Gestaltungsaufgabe» (75) haben,
Bundesrecht in vollzugstaugliches kantonales Recht umzusetzen und damit zur Verwirklichung
von Bundesrecht beitragen wollen.

[17] Nach der Lektüre der 16 Beiträge ist den Herausgebern und der Herausgeberin zuzustim-
men, wenn sie in ihrer «Zusammenfassenden Einleitung» festhalten: «Der [. . . ] Band skizziert
mehr Probleme der Vollzugstauglichkeit von Recht, als er Lösungen präsentiert bzw. präsentie-
ren kann» (12). Dazu ist es tatsächlich «zu früh» (12), weil das Thema nicht nur von der Wissen-
schaft, sondern auch von der Praxis nur oberflächlich behandelt wurde. Die in dem Sammelband
aufgeworfenen Fragen (10) und die in den Beiträgen dargestellten Lösungsansätze bieten aber
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genügend Stoff für weitere wissenschaftliche Erforschung und praktische Erprobung von Mög-
lichkeiten, die Vollzugstauglichkeit bereits ex ante in der Konzeption der Normtexte zu beachten.
Seine inhaltliche Vielfalt macht denWert des Bands aus und kompensiert auch für den Aufwand,
der für die Übersetzung der deutschen in helvetische Sprachgewohnheiten notwendig ist.

Roland Gerne, Fürsprecher, ist Fachverantwortlicher für Rechtssetzung im Rechtsdienst des Re-
gierungsrats des Kantons Aargau und Mitglied der LeGes Redaktion.
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